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Office



1.  Förderlinien, förderfähige Ausgaben, Fördersätze 

Förderlinie Förderfähige Ausgaben Fördersätze

A) Anschub für internationale 
Kooperationsvorhaben 
 (einmalig)

• Reisekosten

• Sachmittel im Rahmen von Koordi-
nierungstreffen und Kick-off-
Workshops (z. B. Verbrauchsgüter, 
Werbematerialien, Raummieten 
nur wenn nachweislich keine 
 kostenfreien Räume zur Verfügung 
stehen. Bewirtungskosten, Trink-
gelder sowie Gastgeschenke sind 
nicht förderfähig)

• einmalig pro Person / Reise bis zu 
1.000 € innerhalb Europas bzw. 
2.000 € außerhalb Europas

• Förderung von i.d.R. maximal 
zwei Personen / Reise (Abrechnung 
erfolgt auf Basis des Landesreise-
kostengesetz)

• Maximale Fördersumme pro Vor-
haben: 7500 €

B) Kurzzeitaufenthalten von 
 internationalen Gastwissen-
schaftler*innen zur Beteili-
gung an der Lehre / Internatio-
nalisierung des  Curriculums

• Reisekosten • einmalig pro Person / Reise bis zu 
1.000 € innerhalb Europas bzw. 
2.000 € außerhalb Europas

•  Tagessätze  
Gastwissenschaftler*innen:  
89 € / pro Tag, bei mehrtägigen 
Aufenthalten insgesamt  
max. 1000 €

C) Gemeinsam mit internationa-
len Partnern konzipierte Pro-
jekte zur Internationalisierung 
der Lehre oder der Forschung 
(d. h. internationale Kurzzeit-
programme, wie Summer 
Schools, Workshops, 
 Exkursionen)

• Reisekosten

• Sachmittel (Verbrauchsgüter, 
 Werbematerialien, Raummieten 
nur wenn nachweislich keine 
 kostenfreien Räume zur Verfügung 
stehen. Bewirtungskosten, Trink-
gelder sowie Gastgeschenke sind 
nicht förderfähig)

•  Personalkosten (stud. Hilfskräfte)

• Maximale Fördersumme pro 
 Projekt: 7500 €

D) Aufstockung einer Projekt-
stelle um 25 % bei eingewor-
benen Drittmitteln durch 
 internationale Kooperations-
projekte

• Personalkosten (wiss. MA) • Nach Matching-Fund-Prinzip bei 
kleineren Drittmittelförderungen 
(bis zu 40.000 € für die  gesamte 
Projektlaufzeit)

• Bis zu 25.000 € bei größeren 
 Fördervolumen 

(Eine Entscheidung über die 
 Förderung trifft das Rektorat)



2. NichtförderfähigeMaßnahmenund 
alternativeFördermöglichkeiten

• Die Antragstellung ist fortlaufend möglich. Die Vergabe erfolgt, bis die Mittel des Internationalisierungs-
fonds ausgeschöpft sind.

• Eine wiederholte Bewerbung für dieselbe Projektinitiative ist nicht möglich.

• Bevorzugt werden Projekte mit bestehenden Partneruniversitäten. 

• Stimmige und überzeugende Darlegung des strategischen Mehrwerts (inklusive Partnerauswahl) für die 
FernUniversität und der Nachhaltigkeit des Vorhabens. 

• Nicht verausgabte Mittel müssen zurückgegeben werden.

• Zur Bewertung der Maßnahme ist ein schriftlicher Bericht spätestens 4 Wochen nach Beendigung des 
geförderten Projekts einzureichen (max. 2 Din A 4 Seiten zu Verlauf und Ergebnissen).

Folgende Maßnahmen und Aktivitäten können daher NICHT durch den 
Internationalisierungsfondsfinanziertwerden:

NichtförderfähigeMaßnahmen AlternativeFördermöglichkeiten

Reisekosten bzw. Stipendien für Studierende (incoming 
und outgoing, z.B. Forschungsaufenthalte oder 
Konferenz teilnahmen im Ausland)

u.a. Stipendienprogramme des DAAD, ERASMUS 
(bitteinformierenSiesichdazuimInternationalOffice:
international@fernuni-hagen.de)

Individueller Dienstreisen, Forschungsaufenthalte, 
 Gastvorträge oder Konferenzteilnahmen im Ausland

Bitte prüfen Sie die Informationen auf den 
Seiten des Forschungs- und Graduiertenservice nach 
 Fördermöglichkeiten

Finanzierung von Gastvorträgen ausländischer Wissen-
schaftler*innen

Dies bezügliche Mittel stehen in der Verantwortung und 
 Verwaltung der Fakultäten/Lehrgebiete

Reisen zum Zwecke der Lehre und Weiterbildung u.ä. ERASMUS Mobilitätsmittel für Wissenschaftler*innen, 
 Dozent*innen und nichtwissenschaftliches Personal, 
 Stipendienprogramme des DAAD
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